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Präsidentin Ilse Aigner: Die Bayerische Verfassung schreibt in Artikel 56 vor, dass 

sämtliche Mitglieder der Staatsregierung vor ihrem Amtsantritt vor dem Landtag den 

Eid auf die Verfassung zu leisten haben.

Vereidigung

eines Mitglieds der Staatsregierung

Ich darf nun Herrn Staatsminister Klaus Holetschek zur Abnahme des Eides zu mir bit

ten.

(Die Anwesenden erheben sich)

Herr Staatsminister, ich spreche Ihnen jetzt die Eidesformel vor:

Ich schwöre Treue der Verfassung des Freistaates Bayern, Gehorsam den Geset

zen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.

Ich bitte Sie, nachzusprechen: "Ich schwöre es" und, soweit Sie wollen, mit dem Zu

satz "so wahr mir Gott helfe" den Eid zu bekräftigen.

Staatsminister Klaus Holetschek (Gesundheit und Pflege): Ich schwöre es, so wahr 

mir Gott helfe.

Präsidentin Ilse Aigner: Ich stelle fest, dass Herr Staatsminister Klaus Holetschek 

den von der Verfassung vorgeschriebenen Eid ordnungsgemäß geleistet hat.

Frau Staatsministerin Huml und Herr Staatsminister Holetschek, ich spreche Ihnen 

beiden die Glückwünsche des Hohen Hauses zu Ihren neuen Aufgaben aus und wün

sche Ihnen persönlich alles Gute im neuen Amt. – Alles Gute!

(Beifall)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit der Kollege vielleicht auch Glückwünsche ent

gegennehmen kann, unterbreche ich für fünf Minuten die Sitzung. – Oder für zwei Mi

nuten? – Gar nicht? – Er will keine Glückwünsche. Gut, dann machen wir gleich wei
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ter. Wenn das so ist, dann steigen wir gleich in Tagesordnungspunkt 2 ein, und ich 

bitte, die Glückwünsche nach der Sitzung zu überbringen.
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